
erhebliche Einbruchdiebstähle, z. B. in Gartenlauben 
u. a. zu. Alle Kreisstaatsanwälte sollten bei der Kon
trolle der Untersuchungsorgane solche Vorgänge be
sonders unter die Lupe nehmen und auf die Bearbei
tungsmängel hinweisen. Jedoch wird eine qualifizierte 
Anleitung solange noch schwierig sein, wie die Staats
anwälte noch nicht über genügend kriminalistische 
Kenntnisse verfügen. Es muß auch mit aller Deutlich
keit gesagt werden, daß in vielen Fällen bei Absehen 
von Untersuchungen (§ 105 StPO) oder bei Einstellun
gen der Verfahren (§ 158 Abs. 1 Ziff. 1 StPO) noch 
immer keine Benachrichtigungen (§ 160 StPO) erfolgen. 
Wo dies geschieht, ist es oft nur eine lakonische Mit
teilung, ohne irgendwelche Begründung und ohne den 
geringsten Versuch, die betreffenden Bürger davon zu 
überzeugen. Manchmal heißt es, der Bürger möge, 
wenn er weitere Auskunft wünscht, beim Volkspolizei
kreisamt vorsprecheri!

Auch bei der Einhaltung der Fristen gibt es noch 
Mängel. Die bekannte Fünf-Tage-Frist wird bei einer 
Vielzahl von Vorgängen aus vielerlei Gründen über
schritten, ohne daß dies bisher schriftlich in den Vor
gängen begründet wurde. Die bereits erwähnte In
struktion 1 zur Dienstanweisung Nr. 9/56 der HVDVP 
will Überschreitungen der Fünf-Tage-Frist verhindern 
und läßt solche nur in drei Ausnahmefällen zu, deren 
Vorliegen jetzt schriftlich zu begründen ist. Bei meh
reren Untersuchungsabteilungen sind in der letzten 
Zeit — offensichtlich wegen eines gewissen Ansteigens 
der Strafsachen oder wegen Kaderschwierigkeiten — 
die Fristverlängerungen wieder angestiegen, die in 
ihrer übergroßen Mehrzahl, das muß offen bekannt 
werden, aus diesen Gründen von den Staatsanwälten 
verlängert wurden, obwohl § 107 Abs. 2 StPO be
stimmt, daß ausnahmsweise Fristverlängerungen nur 
gewährt werden können, wenn „wegen des Umfangs 
der Sache oder wegen der Schwierigkeit der Ermitt
lungen die Frist nicht eingehalten“ werden kann. Die 
Regel ist auch, daß die Zwei-Wochen-Ermittlungsfrist, 
die eigentlich eine Höchstfrist ist — oder sein soll — 
voll ausgeschöpft wird.

Nach meiner Ansicht muß energisch gegen „Fristen
schinderei“, gegen „Fristenlöcher“ angegangen werden. 
Die ersten „fristlosen“ Tage entstehen beim Eingang 
der Anzeigen bei den Volkspolizeikreisämtern, ln vie
len Fällen fehlen die Eingangsstempel oder Eingangs
vermerke; ja selbst durch die Abt. K oder Abt. Volks
eigentum werden solche nicht immer angebracht, wo
durch eine genaue Kontrolle verhindert wird. Wo die 
Fünf-Tage-Frist überschritten oder zu Unrecht voll in 
Anspruch genommen wird, entstehen weitere Tage, die 
das Untersuchungsorgan nicht belasten. Des weiteren 
ist in zahlreichen Vorgängen festzustellen, daß zwi
schen Abgabe der Vorgänge durch die Abt. K oder Abt. 
Volkseigentum und Einleitung des Ermittlungsverfah
rens „fristlose“ Tage entstehen; z. B. Vorgang am
26. Oktober abgegeben, eingeleitet am 29. Oktober 1956. 
Die eigentliche Ermittlungsfrist beginnt dann erst am
29. Oktober 1956. Die Ermittlungsfrist von vier Wochen 
bei „Unbekannt“ wird in vielen Fällen bis zu acht 
Wochen ausgenutzt. Die lange Frist scheint auch dazu 
zu verleiten, Ermittlungshandlungen, die gerade bei 
solchen Vorgängen zur Feststellung der Täter äußerst 
wichtig sind, nicht schnell genug durchzuführen, denn 
man „hat ja Zeit“. Solche Vorgänge werden in der Re
gel auch nicht nach Ablauf von vier Wochen dem 
Kreisstaatsanwalt vorgelegt, obwohl das eine schon 
seit Jahren bestehende Anweisung ist; allerdings liegt 
das z. T. auch an den Kreisstaatsanwälten, weil diese 
nicht auf Vorlage bestehen.

Wenn auch durch die letzten Anweisungen und 
durch andere zahlreiche Möglichkeiten der Erziehung 
der Sachbearbeiter der Untersuchungsorgane die zu 
langen Bearbeitungszeiten und Nachlässigkeiten ein
geschränkt werden, so können doch „Fristenlöcher“, 
die nirgends gezählt und erfaßt werden, die auch nicht 
„statistisch“ belasten, nicht wirkungsvoll und der Be
deutung des Beschleunigungsprinzips, gemäß bekämpft 
werden. Nach meinem Dafürhalten muß man wieder 
zu einer exakten Fristenrechnung, wie es die Rundver
fügung Nr. 9/52 des Generalstaatsanwalts vorsieht, zu
rückkehren. Dort heißt es, daß die Frist mit dem Ein
gang der Anzeige beim Volkspolizeikreisamt (oder mit

der Aufnahme durch einen VP-Angehörigen) und nicht 
etwa erst beim Eingang in einer Abteilung zu laufen 
beginnt; dem widerspricht auch nicht § 107 StPO. Die 
Fünf-Tage-Frist muß Bestandteil der allgemeinen Be
arbeitungsfrist werden, selbst wenn diese generell um 
einige Tage verlängert werden müßte. Dann wären 
alle Abteilungen des Untersuchungsorgans gemeinsam 
an einer schnellen Bearbeitung interessiert; so aber 
kümmert sich oft keiner um die Frist des anderen. Die
ses Prinzip müßte selbst in den Fällen Anwendung 
finden, wo in den drei Ausnahmefällen die Fünf-Tage- 
Frist überschritten wird. Solche Vorgänge müßten nach 
zwei Wochen zur Fristverlängerung und damit zur 
Überprüfung dem Kreisstaatsanwalt vorgelegt werden.

Nachdem nun fast ein Jahr seit der 3. Parteikonfe
renz vergangen ist und seitdem viel darüber ge
sprochen und geschrieben wurde, wie die Hinweise zur 
besseren Wahrung der Gesetzlichkeit zu verwirklichen 
sind, müssen wir bei aller Anerkennung des Erreichten 
jedoch auch feststellen, daß die bisherigen Ergebnisse 
bei der Verbesserung der Arbeit der Untersuchungs
organe nicht befriedigen und daß diese Arbeit noch mit 
starken Mängeln behaftet ist.

Was sind die Ursachen der Mängel? Es gibt da viele: 
Verschiedene Kaderschwierigkeiten, Belastung mit 
Nebenaufgaben, erhebliche Lücken im fachlichen Wis
sen, mangelnde Kontrolle der Arbeit der Sachbearbei
ter durch die Abteilungsleiter und Amtsleiter, mangeln
des Verantwortungsbewußtsein, ungenügende Zusam
menarbeit aller drei Abteilungen des Untersuchungs
organs, eine Reihe organisatorischer Schwierigkeiten, 
jedoch auch oft eine anzuerkennende Überlastung.

Die Behebung der erwähnten Mängel erfordert nach 
meiner Ansicht neben allen anderen Maßnahmen eine 
andere, eine bessere Struktur des Untersuchungsorgans 
und die Beseitigung, mindestens aber eine spürbare 
Milderung der organisatorischen Hemmnisse. Der Ge
danke, daß die Struktur des Untersuchungsorgans zu 
verbessern ist, ist aus mancher Kontrolle und Unter
haltung mit Mitarbeitern verschiedener Volkspolizei
kreisämter und Staatsanwälten entstanden. Im großen 
und ganzen bekommt man immer wieder bestätigt und 
kann man sich immer wieder selbst davon überzeugen, 
daß die Mitarbeiter des Untersuchungsorgans fleißig 
arbeiten. Aber durch die völlige Trennung des Unter
suchungsorgans in drei Abteilungen entsteht mancher 
Leerlauf, manches Nebeneinander und manche unnütze 
Schwierigkeit; vor allem geht kostbare Zeit verloren. 
Das wurde bei der Behandlung der Fristen bereits an
geführt.

Die gegenwärtige Trennung des U-Organs in drei Ab
teilungen müßte daher zugunsten einer Zusammen
legung unter einer einheitlichen Leitung durch einen 
Abteilungsleiter aufgegeben werden. Eine gewisse 
Trennung nach Sachgebieten (Deliktsgruppen) ist 
natürlich erforderlich und müßte sich nach den je
weiligen Verhältnissen und der Besetzung in den ein
zelnen Kreisen richten. Dann müßte bei der Mehrzahl 
der Vorgänge die Bearbeitung in einer Hand liegen. 
Derjenige Sachbearbeiter, der die ersten kriminalisti
schen Untersuchungen führt, bearbeitet den Vorgang 
bis zum Ende und fertigt auch den Schlußbericht. Be
reits die ersten Ermittlungshandlungen würden viel 
exakter und umfassender als jetzt durchgeführt wer
den, Beweismaterial würde rechtzeitiger und richtiger 
gesichert, damit dann Zeugen- und Beschuldigtenver
nehmungen reibungslos und erfolgreich vonstatten 
gehen. Jede Maßnahme würde dann von vornherein 
auf das Ziel des Abschlusses des Verfahrens, auf den 
Schlußbericht und mehr auf den Erfolg bei der Auf
klärung des Falles gerichtet sein. Manches würde 
besser geschehen, was jetzt oft mangelhaft erfolgt oder 
gar unterbleibt und womit sich dann die Untersuchung 
herumschlägt. Manche Doppelarbeit, wie das Auf
suchen des Tatortes, könnte vermieden werden.

Überhaupt gehen bei der jetzt getrennten Arbeits
weise manche der bei jedem Fall doch so zahlreich 
vorhandenen wichtigen Eindrücke usw. verloren, die 
aber meist äußerst nutzbringend für die weitere Be
arbeitung der Sache sind. Diese tausend „Einzelheiten, 
Eindrücke, Anhaltspunkte“ können auch nie so voll
ständig und eindrucksfähig festgehalten und nieder
geschrieben werden, wie sie im Gedächtnis desjenigen
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